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Gemeinde Lyss 

Traktandum / Einzelgeschäft 

 

Dauer:    

Sachbearbeiter:   

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 09.12.2024 

 

 
 GGR-Geschäfte 2021-553 

416 012.18 Organisation; Behörde; Parlamentarische Vorstösse P 
 Parlamentarische Vorstösse; Fristverlängerung 

 

Ausgangslage / Vorgeschichte  

Der Leitende Ausschuss hat an der Sitzung vom 12.08.2024 angeregt, dass der GR bei Vor-

stössen deren Beantwortungsfrist überschritten ist und keine Fristverlängerung genehmigt 

wurde, ein Geschäft für alle hängigen Vorstösse erstellen soll, mit Begründung wieso die Frist 

noch weiter zu verlängern ist. Damit könnte einerseits der reglementskonforme Zustand wieder 

hergestellt und andererseits auch der entsprechende Indikator eingehalten werden. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Im vorliegenden Geschäft geht es um den allgemeinen Führungsauftrag des GR gemäss 

Art. 52 der GO.  

 

Gemäss Art. 32 Abs. 4 der Geschäftsordnung GGR muss der GR einer erheblich erklärten Mo-

tion innert einem Jahr Folge geben oder das Postulat innert einem Jahr beantworten. 

 

Problemstellung / Fragen 

Aktuell liegen noch folgende erheblich erklärte Vorstösse mit Fristüberschreitung bis Ende 2024 

vor: 

Nr. / Vorstoss Abt. Gewährte Ver-

längerung. 

Antrag Frist-

verlängerung 

Begründung 

Postulat BDP; Ein Asylzent-

rum ist genug (2016/11) 

P  Ende 2026 Auch wenn sich eine militä-

rische Nutzung abzeichnet, 

dürfte diese Zeit noch bean-

sprucht werden, bis Lyss ab 

dem Sachplan Asyl kommt. 

Postulat SVP/EDU; Für eine 

Gemeindeverwaltung in eige-

nen Liegenschaften (2016/16) 

P Ende 2023 Ende 2025 Weitere Abklärungen be-

treffend Marktplatz 10 er-

forderlich 

Postulat (umgewandelt aus 

Motion) FDP/glp; Belebung 

des Lysser Städtchens hin-

sichtlich Gewerbe und Le-

bensqualität (2017/01) 

P  Ende 2025 Konzept öffentlicher Raum 

abwarten 

Postulat (umgewandelt aus 

Motion) SP/Grüne; Energie-

stadt Goldlabel (2019/09) 

B+P  Ende 2028 Wird nach Erhalt des «Gold-

labels» als erfüllt abge-

schrieben. 

Postulat (umgewandelt aus 

Motion) Bühler Hans Ulrich 

(SP); Übernahme Bahn-

hofstrasse in Busswil durch 

die Gemeinde und anschlies-

sende verkehrsberuhigende 

Massnahmen zur Sicherung 

des Schulweges durch die 

Gemeinde (2019/18) 

B+P  Juni 2025 Definitive Finanzierungszu-

sicherung Regierungsrat 

noch ausstehend. 

Postulat Mitte/SP/EVP/FDP/ 
GLP; Erstellung zusätzlicher 
Aussengarderoben im Sport-
zentrum Grien (2021/17) 

S,L+S 31.12.2024 Ende 2025 Durch Wettbewerb Aussen-

anlage Grien in Bearbeitung 
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Beurteilung durch Abteilung Präsidiales 

Für die wenigen noch nicht fristgerecht beantworteten Parlamentarischen Vorstösse wird die 

aufgeführte Fristverlängerung beantragt. Es handelt sich dabei um Vorstösse, welche nach der 

Erheblicherklärung nicht innert Jahresfrist beantwortet werden konnten. Gewisse Entscheide 

(bspw. auf Kantonaler Ebene oder auf strategischer Ebene des GR) sind noch nicht spruchreif 

und können somit noch nicht fristgerecht beantwortet werden. Aufgrund der Gewichtigkeit die-

ser Vorstösse ist es aber wichtig, dass diese auf der Liste Parlamentarische Vorstösse bleiben. 

 

Erwägungen 

Pardini Oriana, SP: Endlich, auch auf Verlangen des Leitenden Ausschusses hin, werden jetzt 

die hängigen Vorstösse am GGR zur Fristverlängerung vorgelegt, was zu einem Reglements 

konformen Funktionieren des Parlamentes beiträgt. Das freut die Fraktion SP sowie die Redne-

rin persönlich sehr.  

In einem Fall will der GR die Fristverlängerung scheinbar zu einer politischen Instrumentalisie-

rung brauchen. Das Postulat der BDP von 2016, welches einen Prüfauftrag darstellt, soll nicht 

abgeschrieben werden, sondern der GR braucht hier eine Fristverlängerung, um einen 8-jähri-

gen Vorstoss, der von einer Partei eingereicht wurde, die es so in dieser Art heute gar nicht 

mehr gibt, hängig zu behalten. Scheinbar um ein Mittel zu haben, um Druck gegen den Kanton 

ausüben zu können. Dieses Verhalten widerspricht gegen Treu und Glauben sowie gegen eine 

ordentliche Parlamentsarbeit. 

Der GR ist also seit 96 Monaten am Prüfen. Sie haben richtig gehört, 96 Monate - 84 Monate 

länger, als es eigentlich in der Geschäftsordnung des GGR vorgesehen ist. Und der GR ist of-

fenbar immer noch am Überlegen, ob er eine Vorlage ausarbeiten will zu einem 8-jährigen 

Sachverhalt, der so gar nicht mehr vorliegt, da sich eine Nutzung des Kasernenareals von der 

Armee abzeichnet, wie der GR in seiner Begründung der Fristverlängerung selbst festhält. Eine 

sachgerechte Handhabung hätte eine Abschreibung zur Folge.  

Es steht nämlich jedem GGR-Mitglied jederzeit und wiederholt die Möglichkeit zu, eine entspre-

chende Motion oder ein Postulat einzureichen, sollte man Handlungsbedarf feststellen. Es ist 

nicht in der Kompetenz des GR diese Vorstösse in der Folge willentlich nicht anzugehen.  

In diesem Sinne möchte die Rednerin hier klar unterstreichen, dass es ihr beim folgenden An-

trag nicht um den Inhalt des Postulates geht, sondern um das Reglements konforme Arbeiten 

des GGR.  

Demzufolge verlangt die Rednerin nach Art. 43 der Geschäftsordnung des GGR, dass über die 

einzelnen Fristverlängerungen separat abgestimmt wird und legt dem GGR nahe, dem längst 

überfälligen Postulat der BDP keine Fristverlängerung zu gewähren.  

 

Ordnungsantrag Pardini Oriana, SP: Nach Art. 43 der Geschäftsordnung des GGR ist in diesem 

Traktandum über alle Fristverlängerungen einzeln abzustimmen. 

 

Büchler Jan, Mitte: Die Fraktion Mitte und GLP danken dem GR für die Ausarbeitung dieses 

Geschäftes. Die Fraktion findet es bedenklich, dass es sich hier um ein Fristverlängerungsge-

such für ein Geschäft aus dem Jahr 2016 handelt, welches längst abschliessend behandelt sein 

sollte. Die Frist für die Beantwortung eines Postulats oder einer Motion beträgt ein Jahr. Es ist 

klar, dass es sich um laufende Geschäfte handelt, die nicht einfach so abgeschlossen werden 

können, aber es handelt sich trotzdem um gesetzliche Vorgaben. Es sind parlamentarische In-

strumente, mit denen der GGR arbeiten kann, und wenn diese nicht eingehalten werden, ist das 

Ganze eigentlich nutzlos.  

Die Fraktion bitten den GGR, in Zukunft die Fristen einzuhalten und die Fristen so anzusetzen, 

wie es ihrem Zweck entspricht, und damit eine effiziente Umsetzung von Anliegen sowie Projek-

ten zu ermöglichen.  

Die Fraktion Mitte und GLP unterstützt eine Fristverlängerung für diese Geschäfte. 

 

Nobs Stefan, Gemeindepräsident, FDP: Natürlich steht der GR nicht über dem Gesetz. Der 

GGR muss entscheiden, was mit seinem Vorstoss passiert. Der Redner ist der Meinung, dass 

sich hier alle einig sind, indem das zweite Bundesasylzentrum in Lyss nicht gewünscht ist. Es 

ist eine Tatsache, dass mit diesem Vorstoss ein gewisser Druck vom GGR ausgeübt werden 

kann. Natürlich kann der Vorstoss auch abgeschrieben werden. Er hätte schon längst beant-

wortet werden können, aber der GR hat es bis jetzt nicht getan. Aber wenn der Wunsch be-

steht, wird der GR dieses Geschäft abschreiben und fristgerecht behandeln.  
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Natürlich sind Fristen wichtig und müssen eingehalten werden, aber es handelt sich hier um ei-

nen Prüfauftrag, den der GR noch hat. Im Übrigen weiss der Redner auch nicht, was bis jetzt in 

der Beantwortung des Postulats geschrieben werden könnte, da die Gemeinde Lyss noch nicht 

definitiv ab diesem Sachplan ist. Es gibt gewisse Bestrebungen der Armee, auf diesem Gebiet 

eine weitere militärische Nutzung umzusetzen. Aber im Moment ist die Gemeinde Lyss noch im-

mer auf dem Sachplan Asyl. Und das ist eigentlich das Ziel dieses Vorstosses, wo es letztlich 

auch um Politik geht. Aber der Rechtsstaat muss gelten. Der GGR muss entscheiden, was er 

mit dieser Fristverlängerung will, denn er hat sie erheblich erklärt. 

 
 

Beschluss  

Der GGR beschliesset folgende Fristverlängerungen der noch nicht beantworteten Parla-

mentarischen Vorstösse. 

Nr. / Vorstoss Antrag Fristverlänge-

rung 

Abstimmung 

Postulat BDP; Ein Asyl-

zentrum ist genug 

(2016/11) 

Ende 2026 29 : 8 Stimmen 

Postulat SVP/EDU; Für 

eine Gemeindeverwal-

tung in eigenen Liegen-

schaften (2016/16) 

Ende 2025 Mit grossem Mehr 

Postulat (umgewandelt 

aus Motion) FDP/glp; Be-

lebung des Lysser Städt-

chens hinsichtlich Ge-

werbe und Lebensquali-

tät (2017/01) 

Ende 2025 Mit grossem Mehr 

Postulat (umgewandelt 

aus Motion) SP/Grüne; 

Energiestadt Goldlabel 

(2019/09) 

Ende 2028 einstimmig 

Postulat (umgewandelt 

aus Motion) Bühler Hans 

Ulrich (SP); Übernahme 

Bahnhofstrasse in Buss-

wil durch die Gemeinde 

und anschliessende ver-

kehrsberuhigende Mass-

nahmen zur Sicherung 

des Schulweges durch 

die Gemeinde (2019/18) 

Juni 2025 einstimmig 

Postulat 
Mitte/SP/EVP/FDP/ GLP; 
Erstellung zusätzlicher 
Aussengarderoben im 
Sportzentrum Grien 
(2021/17) 

Ende 2025 Mit grossem Mehr 

 
 

Beilagen Keine 

 

 

 


